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Lebensmittelsicherheit – Wer macht was? 
 
Von der Stadtverwaltung bis zur Weltgesundheitsorganisation WHO tragen zahlrei-
che Behörden und Institutionen dazu bei, unsere Lebensmittel sicherer zu machen. 
Eine Auswahl wichtiger Akteure wird an dieser Stelle vorgestellt. 
 
Die Bundesländer 
 
In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die amtliche Lebensmittelüberwachung bei 
den Bundesländern. Die Überwachung wird vom zuständigen Landesministerium 
oder der zuständigen Senatsverwaltung in den Stadtstaaten koordiniert. Die Le-
bensmittelüberwachungs- und Veterinärämter der Kreise und kreisfreien Städte 
nehmen vor Ort Proben und kontrollieren Betriebe. Die amtlichen Kontrollen erstre-
cken sich auf alle Stufen der Lebensmittelherstellung: Erzeuger-, und Herstellerun-
ternehmen werden ebenso kontrolliert wie die Lagerung, die Beförderung und der 
Verkauf der Nahrungsmittel sowie die Gastronomie. Die Betriebe werden ohne Vor-
ankündigung in einem bestimmten Turnus oder nach Hinweisen von Verbrauchern 
oder Dritten kontrolliert. Betriebe, die bereits negativ aufgefallen sind, werden häufi-
ger überprüft. 
 
Die Behörden wachen über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Hinblick 
auf die Zusammensetzung, die gesundheitliche Unbedenklichkeit und die richtige 
Kennzeichnung der Lebensmittel. Auch die hygienischen Verhältnisse und andere 
Aspekte der Lebensmittelsicherheit sowie die Eigenkontrollsysteme der Betriebe 
werden überprüft. Gesucht wird nach krankheitserregenden Keimen, Rückständen 
von Pflanzenschutzmitteln, Schwermetallen und anderen unerwünschten Stoffen. 
Auch die Zusammensetzung und Kennzeichnung der Produkte wird überprüft. Erge-
ben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen bestehende Vorschriften, werden 
die Produkte beanstandet und im Falle einer Gesundheitsgefährdung aus dem Han-
del entfernt. 
 
Wenn Verbraucher den Eindruck haben, dass von einem Lebensmittel Risiken für die 
Gesundheit ausgehen oder es in anderer Hinsicht nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht, können sie sich an die Lebensmittelüberwachungs- und Veteri-
närämter der Kommunen wenden. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, sol-
chen Beschwerden nachzugehen. 
 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) 
 
Zum Geschäftsbereich des Ministeriums zählen neben dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) unter anderem das Bundessortenamt, sieben Bundesforschungsan-
stalten sowie die Zentralstelle für Agrardokumentation und -information. Darüber hin-
aus hat das Ministerium die Aufsicht über fünf Anstalten des öffentlichen Rechts, 
darunter die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. 
 
Vorsorgender Verbraucherschutz, Qualitätssicherung sowie umwelt- und tiergerechte 
Erzeugung sind die drei Hauptziele der Verbraucher-, Ernährungs- und Agrarpolitik 
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.  
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Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
 
Das BVL wirkt an der Vorbereitung allgemeiner Verwaltungsvorschiften und Überwa-
chungsprogramme mit und steht den Bundesländern als koordinierende Geschäfts-
stelle zur Verfügung. Auch für den Arbeitskreis lebensmittelchemischer Sachverstän-
diger und für dessen Unterarbeitsgruppen „Gentechnisch veränderte Lebensmittel“, 
„Wein und Spirituosen“, „Diätetische Mittel“ und „Kosmetische Mittel“ ist das BVL die 
Geschäftsstelle. Außerdem koordiniert es eine Arbeitsgruppe für die Stabilisotopen-
analytik, mit deren Hilfe die geografische Herkunft von Lebensmitteln nachgewiesen 
werden kann.  
 
Das BVL ist nationale Kontaktstelle des europäischen Schnellwarnsystems für Le-
bens- und Futtermittel. Es nimmt Meldungen der Bundesländer über Produkte entge-
gen, von denen Risiken für die Verbraucher ausgehen können. Nach Überprüfung 
und gegebenenfalls Ergänzung dieser Meldungen werden sie an die Europäische 
Kommission gesendet, die sie an alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiter 
leitet. Andersherum unterrichtet das BVL die zuständigen obersten Landesbehörden 
über Meldungen des Schnellwarnsystems, die ihm über die Europäische Kommission 
von den EU-Mitgliedstaaten mitgeteilt worden sind. 
 
Das BVL entwickelt Maßnahmen, um das Entstehen von Krisen zu vermeiden bzw. 
trägt im Krisenfall dazu bei, mögliche Risiken für den Verbraucher zu minimieren und 
den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Deshalb behält das BVL mögliche The-
men im Auge, von denen Krisen ausgehen könnten und entwickelt Verfahren, mit 
denen die Auslöser von Risiken ermittelt werden können. Um mit anderen Bundes-
behörden und den Behörden der Bundesländer schnell und effizient Daten und In-
formationen austauschen zu können, hat das BVL ein internetbasiertes Fachinforma-
tionssystem aufgebaut. 
 
Die schwerwiegenden Lebensmittelkrisen der vergangenen Jahre waren durch be-
lastete Futtermittel ausgelöst. Das BVL nimmt zahlreiche Aufgaben im Bereich der 
Futtermittelsicherheit wahr, durch die die Sicherheit unserer Lebensmittel erhöht 
wird.  
 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erarbeitet auf Grundlage international 
anerkannter wissenschaftlicher Bewertungskriterien Gutachten und Stellungnahmen 
zu Fragen der Lebensmittelsicherheit und des gesundheitlichen Verbraucherschut-
zes. Das BfR ist in seinen wissenschaftlichen Stellungnahmen unabhängig. Es 
macht, basierend auf der Analyse der Risiken, Vorschläge zur Risikominderung. Die 
Bewertungen des BfR werden so abgefasst, dass sie für Öffentlichkeit, Wissenschaft 
und andere beteiligte oder interessierte Kreise transparent und nachvollziehbar sind. 
Die Bewertungsergebnisse stehen - unter Wahrung der Vertraulichkeit geschützter 
Daten – der Öffentlichkeit zur Verfügung.  
 
EU-Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Die Generaldirektion (GD) Gesundheit und Verbraucherschutz ist Teil der Europäi-
schen Kommission und zuständig für die Bereiche öffentliche Gesundheit, Lebens-
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mittelsicherheit und Verbraucherangelegenheiten. Die GD schlägt Rechtsvorschrif-
ten, politische Maßnahmen und Aktionsprogramme vor und ist für die Umsetzung der 
Beschlüsse des Parlaments und des Rates im Bereich Gesundheit und Verbraucher-
schutz zuständig. Ihnen obliegt somit die Aufgabe des EU-Risikomanagements im 
Lebensmittelbereich. Die GD und das Europäische Lebensmittel- und Veterinäramt 
als Direktion der DG haben zusammen etwa 350 Mitarbeiter.  
 
Europäisches Lebensmittel- und Veterinäramt 
 
Das Europäische Lebensmittel- und Veterinäramt in Irland als Dienststelle der Euro-
päischen Kommission prüft die Umsetzung und Einhaltung des Gemeinschaftsrechts 
in den Mitgliedstaaten, etwa durch Entsendung von Inspektionsteams. Das BVL fun-
giert als nationale Koordinierungsstelle dieser Inspektionen und wirkt in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden der Bundesländer bei der Durchführung der 
Inspektionen und deren Vor- und Nachbereitung mit.  
 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
 
Die Einrichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (European 
Food Safety Authority - EFSA) - geht auf das im Januar 2001 veröffentlichte Weiß-
buch zur Lebensmittelsicherheit zurück, in dem gravierende Kapazitätsmängel bei 
der wissenschaftlichen Bewertung von Risiken aufgezeigt worden waren. Die Euro-
päische Behörde für Lebensmittelsicherheit wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 errich-
tet. Sie hat ihren Sitz in Parma (Italien). Die EFSA ist zu allen Bereichen der Lebens- 
und Futtermittelsicherheit, der Tiergesundheit und des Pflanzenschutzes sowie der 
Ernährung beratend tätig. Sie erstellt wissenschaftliche Gutachten, insbesondere in 
Bezug auf die Rechtsetzung der Gemeinschaft, GVO und neue Lebensmitteltechno-
logien. Die Behörde stellt unabhängige Informationen zu allen Fragen in diesen Be-
reichen bereit und warnt vor neuen Gefahren. Die Risikobewertungen der EFSA bie-
ten Risikomanagern, Vertretern von EU-Einrichtungen mit politischer Rechenschafts-
pflicht, also Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Rat, eine fun-
dierte wissenschaftliche Grundlage für die Festlegung von politisch orientierten ge-
setzgeberischen oder Regelungsmaßnahmen, die für die Sicherstellung des 
Verbraucherschutzes in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit erforderlich sind. In-
formationen zur Lebensmittelsicherheit erfasst die EFSA über Netzwerke und über 
den Austausch mit Sachverständigen, der Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern 
auf allen Ebenen. Sie trägt Informationen aus allen Teilen der Welt zusammen und 
verfolgt den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie sammelt und 
analysiert wissenschaftliche Daten, erhebt aber auch eigene Daten, die unter ande-
rem dazu beitragen, neue Risiken rechtzeitig zu identifizieren. Sie berät die Europäi-
sche Kommission in wissenschaftlichen Fragestellungen, darüber hinaus kann sie 
auch eigene Risikobewertungen initiieren.  
 
Die Behörde besteht aus den vier Bereichen: Geschäftsführender Direktor, Verwal-
tungsrat, Beirat sowie dem Wissenschaftlichen Ausschuss und acht wissenschaftli-
che Gremien. Die Risikobewertungen der EFSA werden vom Wissenschaftlichen 
Ausschuss und den wissenschaftlichen Gremien durchgeführt. Der wissenschaftliche 
Ausschuss koordiniert die Verfahren, die zur Erstellung der Gutachten nötig sind. Er 
erstellt Gutachten zu interdisziplinären Fragen, die in die Zuständigkeit mehrerer 
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Wissenschaftlicher Gremien fallen und solchen, für die keines der acht wissenschaft-
lichen Gremien zuständig ist. 
 
 
Von Mäßigen, Abstinenten und gärungsloser Früchteverwertung 
 
(Adelheid Müller-Lissner) 
 
Der Kampf gegen die "Trunksucht" begann im 19. Jahrhundert  
 
Das "Rote Kreuz" kennt jeder. Weniger bekannt ist, dass es auch ein "Blaues Kreuz" 
gibt. 1883 nahm ein in Genf gegründeter "Schweizer Mäßigungsverein" diesen Na-
men an, und das in bewusstem Bezug auf das "rote" Vorbild, die berühmte humanitä-
re Organisation, die Henri Dunant kurz zuvor gegründet hatte. Das ehrgeizige Pro-
gramm des Schweizer Pfarrers Louis Lucien Rochat (1849 bis 1917) hieß "Trinkerret-
tung". Nicht den Verwundeten der Schlachtfelder, sondern den "Verwundeten der 
Trunksucht und des Wirtshauslebens" sollte unter dem Signum des blauen Kreuzes 
auf weißem Grund fortan geholfen werden.  

Überhaupt ist das Jahr 1883 in der Geschichte des organisierten Kampfes gegen die Trunken-
heit ausgesprochen wichtig. Im selben Jahr wurde in Kassel ein "Deutscher Verein gegen den 
Missbrauch geistiger Getränke" gegründet. Ein ehrwürdiger Honoratiorenverein, der sich das 
Ziel gesetzt hatte, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Alkoholkonsum entgegenwirken 
sollten. So förderte man Cafés und Trinkhallen, in denen kein Alkohol ausgeschenkt wurde. 
Man setzte sich dafür ein, dass es der Polizei erlaubt sein sollte, Trinker festzunehmen. Dazu 
kam eine rege publizistische Tätigkeit. Einzelne Alkoholiker zu therapieren oder zu resoziali-
sieren, war dagegen nicht Ziel des bürgerlichen Vereins. 

Dafür fühlten sich schon eher die Guttempler zuständig. Ebenfalls im Jahr 1883 entstand in 
Deutschland die erste Loge dieses Ordens, der sich in der Folge fast ausschließlich in Nord-
deutschland verbreitete. Die Guttempler gab es in den USA schon seit 1851; sie wurden auf 
dem Boden des amerikanischen Protestantismus gegründet, ohne jedoch selbst konfessionell 
gebunden zu sein. 

All diese Organisationen waren die Reaktion auf ein schon seit einigen Jahrzehnten bestehen-
des gesellschaftliches Problem. "Elendsalkoholismus" oder "Schnapspest" waren die Stich-
worte. Vor allem der Branntwein, der nach den Befreiungskriegen zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts deutlich verbilligt wurde, trieb unzählige Arbeiterfamilien in den Ruin. Seit den 
30er-Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ebenso flächendeckend Gaststätten, die oft nur 
Bier, Wein und Schnaps ausschenkten. Branntwein gehörte bisweilen sogar zur Entlohnung 
von Land- und Bauarbeitern. 

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte es den organisierten Versuch gegeben, des "Trin-
kerelends" Herr zu werden. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. interessierte sich für 
die Arbeit der nordamerikanischen Mäßigungsunion. 1841 gab es in Preußen bereits 302 
"Mäßigkeitsvereine". Bei vielen erstreckte sich die Enthaltsamkeit allerdings allein auf 
Branntwein, in Wein und Bier sah man keine grundsätzliche Gefahr. 

Sich beherrschen, zur rechten Zeit aufhören können: Das waren die Ziele, die sich eine eher 
moralisch-pädagogische Bekämpfung der Trunkenheit zunächst gesetzt hatte. Man ging da-
von aus, dass alles darauf ankomme, den Willen der Alkoholiker zu stärken. In der "guten" 
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Gesellschaft war er schließlich für viele Genuss-, nicht Suchtmittel. Diese Sichtweise war 
teilweise noch stark der Aufklärung verhaftet. "Während des 17. und des größten Teils des 18. 
Jahrhunderts galt die Ansicht, dass die Menschen tranken, weil sie es wollten und nicht, weil 
sie es mussten", schreibt Günther Emlein in seinem Buch "Gang durch die Geschichte der 
Sucht". Alles kam aus dieser Perspektive darauf an, das unvernünftige Verhalten mit geeigne-
ten erzieherischen Mitteln zu verändern. 

Guttempler und Blaukreuz-Mitarbeiter betraten die Bühne mit einem anderen Ansatz: Alko-
holismus war für sie eine Krankheit. Sie konnten sich dabei auf den Moskauer Arzt Brühl-
Cramer berufen, der ihn im Jahr 1819 erstmals als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben 
hatte. Wenig später fiel die Aufmerksamkeit auf das biochemische Suchtpotenzial der Sub-
stanz. Abschreckendes Anschauungsmaterial für "heavy drinking" fand sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend in den neu entstandenen Schützen- und Gesangsver-
einen. Die alten Mäßigkeitsvereine wirkten dagegen relativ machtlos. Sie hatten ohnehin 
schnell an Einfluss verloren, denn sie erschienen den staatlichen Autoritäten seit der Zeit der 
Unruhen von 1848 eher als Hort revolutionärer Umtriebe. 

Gegen Krankheiten muss man anders vorgehen als gegen Charakterschwächen. "Keine beleh-
renden oder ermahnenden Worte, sondern eine annehmende, solidarische, eine brüderliche 
Haltung sowie das alkoholfreie Beispiel soll helfen", so fassen Günter Rudeck und Hans-
Günter Schmidt das neuartige Konzept in einer historischen Darstellung zusammen. Absti-
nenz statt Mäßigung hieß das neue Gebot der Stunde: Ausgerechnet dem Hagener Schreiner-
meister Johannes Schluckebier blieb es vorbehalten, 1885 als erster die Enthaltsamkeits-
Erklärung des ersten deutschen Blaukreuz-Ablegers im westfälischen Hagen zu unterzeich-
nen. 

Mit etwas Verzögerung veränderte bald auch das konfessionelle Gegenstück der Blaukreuzler, 
der "Katholische Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke", 1896 in "Katholisches 
Kreuzbündnis" umbenannt, seine Strategie. Noch 1899 wurden ganz bewusst drei Gruppen 
von Mitgliedern unterschieden: Neben "Vollabstinenten" gab es auch gezielt "Schnapsabsti-
nente" und "Mäßige". Erst 1908 gibt sich das Kreuzbündnis dann den Beinamen "Verein ab-
stinenter Katholiken" und nimmt nur noch Mitglieder auf, die wie die Guttempler und die 
Mitglieder des Blauen Kreuzes versprechen, dem Alkohol ganz und gar abzuschwören. 

Der "Deutsche Arbeiter-Abstinenten-Bund" sammelt zur gleichen Zeit die konfessionell nicht 
gebundene Arbeiterschaft und linke Politiker, darunter eine ganze Reihe führender Sozialde-
mokraten. Auch Berufsgruppen bilden nun verstärkt Vereine, deren Mitglieder dem Alkohol-
genuss ganz abschwören: Die Lehrer gehen 1896 mit gutem Beispiel voran, es folgen Kauf-
leute, Eisenbahner, sogar Schüler und Studenten, Pfarrer, Juristen und auch Post- und Tele-
graphenbeamte. Der im Jahr 1900 gegründete "Deutsche Frauenbund für alkoholfreie Kultur" 
hat sich besonders eine "gesunde Gastlichkeit" und "gärungslose Früchteverwertung" auf die 
Fahnen geschrieben. Ziele, die heute etwas banal erscheinen mögen, doch sehr verdienstvoll 
waren, weil damit der Siegeszug attraktiver Getränke-Alternativen wie Süßmost eingeläutet 
wurde. 

Mit dem Thema "Gemeinde-Verbotsrecht" wird die Bewegung zusehends politischer: Man 
fordert das Recht der Gemeinden, die Zahl der Schankstätten einzuschränken. Die amerikani-
sche "Prohibition" wird zum leuchtenden Vorbild in Sachen Verbotspolitik. "Wir wollen nicht 
das Wasser aus der Badewanne schöpfen und zusehen, wie neues zuströmt, sondern wir wol-
len den Hahn zudrehen", so veranschaulicht der Basler Physiologieprofessor Gustav von 
Bunge (1844 bis 1920) das Problem. 
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Er ist der erste moderne Naturwissenschaftler, der fast leidenschaftlich für die Abstinenzbe-
wegung Partei ergreift. "Die Mäßigen sind die Verführer!" ruft er in seiner Antrittsvorlesung 
aus, in der er eindrücklich die Gefahren des Alkohols beschwört und mit der Meinung auf-
räumt, er wärme und heile. Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm der Alkohol in Medikamen-
ten, die sogar Kindern verschrieben wurden. Auch Forels berühmter Kollege Emil Kraepelin 
(1856 bis 1926), der täglich mit Betroffenen zu tun hatte, erkannte die Tragweite des Alko-
holproblems. Die meisten seiner Kollegen allerdings hielten sich beim Engagement gegen das 
Suchtproblem zurück. In der strengen Abstinenzbewegung spielten Mediziner keine große 
Rolle: Im Jahr 1903 hatte der "Verein abstinenter Ärzte des deutschen Sprachgebiets" ganze 
199 Mitglieder. 

Dabei gehören kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach einer Statistik der Zeitschrift "Die Absti-
nenz" insgesamt 332.458 Deutsche einem Abstinenzverband an. Die Abstinenzbewegung 
kann eindrucksvolle 18 Einzelverbände und insgesamt zwölf Zeitschriften zu einem Zentral-
verband zusammenschließen. Und auch die weniger spektakulären Mäßigungsvereine spielen 
weiter eine (Neben-)Rolle im Kampf gegen die Trunksucht. Auf einem Fachkongress in Bre-
men müssen im Jahr 1903 die Auffassungen noch einmal hart aufeinander geprallt sein. Die 
Verfechter der vollkommenen Enthaltsamkeit wiesen dort immer wieder darauf hin, dass der 
Begriff "mäßig" dehnbar sei wie Gummi - und dass jeder Trinker einmal "maßvoll" begonnen 
habe. 

Nach dem Krieg bröckeln beide Bewegungen, dafür hält mancherorts und nach und nach ein 
pragmatischeres Denken Einzug: In einzelnen Orten schließen sich die gegnerischen Richtun-
gen, Mäßigkeit und Abstinenz, zu Arbeitsgemeinschaften zusammen. Die "Reichshauptstelle 
gegen den Alkoholismus", in der der Streit zur Ruhe kommt, wird aber erst 1921 gegründet. 

Das Gaststättengesetz, das der Reichstag nach langen Debatten erst 1930 verabschiedet, 
nimmt endlich die Gastwirte in die Pflicht: Sie müssen auch alkoholfreie Getränke anbieten. 
Außerdem gibt es erstmals Bestimmungen für den Jugendschutz in Lokalen. 

Fünf Jahre später wird in den USA dann eine Organisation gegründet, in der die Namenlosig-
keit der Hilfesuchenden ebenso zum Programm wird wie der völlige Verzicht auf alkoholi-
sche Getränke. Der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören und "trocken" zu bleiben, gilt als 
einzige Voraussetzung der Mitgliedschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Name die-
ser Organisation sich auch in der Bundesrepublik schnell als Synonym für ein durch Grup-
penarbeit gestütztes, konsequent abstinentes Leben einbürgern: Mit dem Ergebnis, dass die 
"Anonymen Alkoholiker" (AA) heute fast so bekannt sind wie das "Rote Kreuz". 

Die Autorin arbeitet als Wissenschaftsjournalistin in Berlin. 

 
Ausdruck aus dem Internet-Angebot der Zeitschrift "Das Parlament" mit der Beilage 
"Aus Politik und Zeitgeschichte" 
© Deutscher Bundestag und Bundeszentrale für politische Bildung, 2005. 
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Gaststättengesetz 
 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 30. November 1998 
[BGBl. I S. 3418; in Kraft getreten zum 1. Oktober 1998] 

 

Änderungen seit Neufassung: 

• §§ 23 und 29 geändert durch Artikel 137 siebente Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung vom 
29. Oktober 2001 [BGBl. I S. 2785, 2812];  

• § 28 geändert durch Artikel 16 neuntes Euro-Einführungsgesetz vom 10. November 2001 
[BGBl. I S. 2992, 2997];  

• §§ 6 und 28 geändert durch Artikel 1 Änderungsgesetz vom 13. Dezember 2001 [BGBl. I 
S. 3584];  

• § 4 geändert durch Artikel 41 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Ände-
rung anderer Gesetze vom 27. April 2002 [BGBl. I S. 1467, 1477];  

• § 10 geändert durch Artikel 2 drittes Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung und zur sons-
tiger gewerberechtlicher Vorschriften vom 24. August 2002 [BGBl. I S. 3412, 3420];  

• § 23 und 29 geändert durch Artikel 289 achte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 
25. November 2003 [BGBl. I S. 2304, 2317];  

• §§ 1 bis 3, 18 und 28 geändert sowie § 32 eingefügt durch Artikel 8 Gesetz zur Umsetzung 
von Vorschlägen zu Bürokratieabbau und Deregulierung aus den Regionen vom 21. Juni 2005 
[BGBl. I S. 1666, 1669];  

• § 25 geändert durch Artikel 33 Gesetz zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bun-
despolizei vom 21. Juni 2005 [BGBl. I S. 1818, 1826] 

 

§ 1 Gaststättengewerbe 

(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt, wer im stehenden Gewerbe 

1. Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Schankwirtschaft) oder  
2. zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Speisewirt-

schaft), 

wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 

(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt ferner, wer als selbständiger 
Gewerbetreibender im Reisegewerbe von einer für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten 
Betriebsstätte aus Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verab-
reicht, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 

§ 2 Erlaubnis 

(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch 
nichtrechtsfähigen Vereinen erteilt werden. 

(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer 

1. alkoholfreie Getränke,  
2. unentgeltliche Kostproben,  
3. zubereitete Speisen oder  
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4. in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb Getränke und zubereitete 
Speisen an Hausgäste 

verabreicht. 

(3) [aufgehoben] 

(4) [aufgehoben] 

§ 3 Inhalt der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist für eine bestimmte Betriebsart und für bestimmte Räume zu erteilen. Die 
Betriebsart ist in der Erlaubnisurkunde zu bezeichnen; sie bestimmt sich nach der Art und 
Weise der Betriebsgestaltung, insbesondere nach den Betriebszeiten und der Art der Getränke, 
der zubereiteten Speisen, der Beherbergung oder der Darbietungen. 

(2) Die Erlaubnis darf auf Zeit erteilt werden, soweit dieses Gesetz es zuläßt oder der An-
tragsteller es beantragt. 

(3) [aufgehoben] 

§ 4 Versagungsgründe 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller die für den Gewer-
bebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere dem Trunke 
ergeben ist oder befürchten läßt, daß er Unerfahrene, Leichtsinnige oder Wil-
lensschwache ausbeuten wird oder dem Alkoholmißbrauch, verbotenem 
Glücksspiel, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit Vorschub leisten wird oder die 
Vorschriften des Gesundheits- oder Lebensmittelrechts, des Arbeits- oder Ju-
gendschutzes nicht einhalten wird, 

2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimm-
ten Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für 
den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere den notwendigen Anforderungen 
zum Schutze der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Ge-
sundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen oder 

2a. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste bestimmten Räume von behinderten 
Menschen nicht barrierefrei genutzt werden können, soweit diese Räume in ei-
nem Gebäude liegen, für das nach dem 1. November 2002 eine Baugenehmi-
gung für die erstmalige Errichtung, für einen wesentlichen Umbau oder eine we-
sentliche Erweiterung erteilt wurde oder das, für den Fall, dass eine Baugeneh-
migung nicht erforderlich ist, nach dem 1. Mai 2002 fertig gestellt oder wesent-
lich umgebaut oder erweitert wurde, 

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf die Verwen-
dung der Räume dem öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schädli-
che Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder 
sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit 
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befürchten läßt, 

4. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und Handels-
kammer nachweist, daß er oder sein Stellvertreter (§ 9) über die Grundzüge der 
für den in Aussicht genommenen Betrieb notwendigen lebensmittelrechtlichen 
Kenntnisse unterrichtet worden ist und mit ihnen als vertraut gelten kann. 

Die Erlaubnis kann entgegen Satz 1 Nr. 2a erteilt werden, wenn eine barrierefreie Gestaltung 
der Räume nicht möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden 
kann. 

(2) Wird bei juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinen nach Erteilung der Er-
laubnis eine andere Person zur Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
berufen, so ist dies unverzüglich der Erlaubnisbehörde anzuzeigen. 

(3) Die Landesregierungen können zur Durchführung des Absatzes 1 Nr. 2 durch Rechtsver-
ordnung die Mindestanforderungen bestimmen, die an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung 
und Einteilung der Räume im Hinblick auf die jeweilige Betriebsart und Art der zugelassenen 
Getränke oder Speisen zu stellen sind. Die Landesregierungen können durch Rechtsverord-
nung 

a. zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2a Mindestanforderungen 
bestimmen, die mit dem Ziel der Herstellung von Barrierefreiheit an die Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der Räume zu stellen sind, und  

b. zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die Voraussetzungen für das Vorlie-
gen eines Falles der Unzumutbarkeit festlegen. 

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Lan-
desbehörden übertragen. 

§ 5 Auflagen 

(1) Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze 

1. der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit o-
der Sittlichkeit,  

2. der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sitt-
lichkeit oder  

3. gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachteile, Gefahren 
oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit 

erteilt werden. 

(2) Gegenüber Gewerbetreibenden, die ein erlaubnisfreies Gaststättengewerbe betreiben, kön-
nen Anordnungen nach Maßgabe des Absatzes 1 erlassen werden. 

§ 6 Ausschank alkoholfreier Getränke 
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Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie 
Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon ist mindestens ein alkohol-
freies Getränk nicht teurer zu verabreichen als das billigste alkoholische Getränk. Der Preis-
vergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter 
der betreffenden Getränke. Die Erlaubnisbehörde kann für den Ausschank aus Automaten 
Ausnahmen zulassen. 

§ 7 Nebenleistungen 

(1) Im Gaststättengewerbe dürfen der Gewerbetreibende oder Dritte auch während der La-
denschlußzeiten Zubehörwaren an Gäste abgeben und ihnen Zubehörleistungen erbringen. 

(2) Der Schank- oder Speisewirt darf außerhalb der Sperrzeit zum alsbaldigen Verzehr oder 
Verbrauch 

1. Getränke und zubereitete Speisen, die er in seinem Betrieb verabreicht,  
2. Flaschenbier, alkoholfreie Getränke, Tabak- und Süßwaren 

an jedermann über die Straße abgeben. 

§ 8 Erlöschen der Erlaubnis 

Die Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber den Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Ertei-
lung der Erlaubnis begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat. Die Fristen können 
verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

§ 9 Stellvertretungserlaubnis 

Wer ein erlaubnisbedürftiges Gaststättengewerbe durch einen Stellvertreter betreiben will, 
bedarf einer Stellvertretungserlaubnis; sie wird dem Erlaubnisinhaber für einen bestimmten 
Stellvertreter erteilt und kann befristet werden. Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 4 
sowie des § 8 gelten entsprechend. Wird das Gewerbe nicht mehr durch den Stellvertreter 
betrieben, so ist dies unverzüglich der Erlaubnisbehörde anzuzeigen. 

§ 10 Weiterführung des Gewerbes 

Nach dem Tode des Erlaubnisinhabers darf das Gaststättengewerbe auf Grund der bisherigen 
Erlaubnis durch den Ehegatten, Lebenspartner oder die minderjährigen Erben während der 
Minderjährigkeit weitergeführt werden. Das gleiche gilt für Nachlaßverwalter, Nachlaßpfle-
ger oder Testamentsvollstrecker bis zur Dauer von zehn Jahren nach dem Erbfall. Die in den 
Sätzen 1 und 2 bezeichneten Personen haben der Erlaubnisbehörde unverzüglich Anzeige 
erstatten, wenn sie den Betrieb weiterführen wollen. 

§ 11 Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis 

(1) Personen, die einen erlaubnisbedürftigen Gaststättenbetrieb von einem anderen überneh-
men wollen, kann die Ausübung des Gaststättengewerbes bis zur Erteilung der Erlaubnis auf 
Widerruf gestattet werden. Die vorläufige Erlaubnis soll nicht für eine längere Zeit als drei 
Monate erteilt werden; die Frist kann verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erteilung einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis. 

§ 12 Gestattung 

(1) Aus besonderem Anlaß kann der Betrieb eines erlaubnisbedürftigen Gaststättengewerbes 
unter erleichterten Voraussetzungen vorübergehend auf Widerruf gestattet werden. 

(2) [weggefallen] 

(3) Dem Gewerbetreibenden können jederzeit Auflagen erteilt werden. 

§ 13 Gaststätten ohne gewerbliche Niederlassung 

(1) Auf die in § 1 Abs. 2 genannten Tätigkeiten findet Titel III der Gewerbeordnung keine 
Anwendung, auch soweit es sich um Personen handelt, die das Reisegewerbe nicht selbstän-
dig betreiben. 

(2) An der Betriebsstätte muß in einer für jedermann erkennbaren Weise der Name des Ge-
werbetreibenden mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben sein. 

§ 14 Straußwirtschaften 

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen zur Erleichterung des Absatzes 
selbsterzeugten Weines oder Apfelweines bestimmen, daß der Ausschank dieser Getränke und 
im Zusammenhang hiermit das Verabreichen von zubereiteten Speisen zum Verzehr an Ort 
und Stelle für die Dauer von höchstens vier Monaten oder, soweit dies bisher nach Landes-
recht zulässig war, von höchstens sechs Monaten, und zwar zusammenhängend in zwei Zeit-
abschnitten im Jahre, keiner Erlaubnis bedarf. Sie können hierbei Vorschriften über 

1. die persönlichen und räumlichen Voraussetzungen für den Ausschank sowie 
über Menge und Jahrgang zum Ausschank bestimmten Weines oder Apfel-
weines,  

2. das Verabreichen von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle,  
3. die Art der Betriebsführung 

erlassen. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf o-
berste Landesbehörden oder andere Behörden übertragen. 

§ 15 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes ist zurückzunehmen, wenn bekannt 
wird, daß bei ihrer Erteilung Versagungsgründe nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 vorlagen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die die Versagung 
der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 rechtfertigen würden. 

(3) Sie kann widerrufen werden, wenn 

1. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter die Betriebsart, für welche die 
Erlaubnis erteilt worden ist, unbefugt ändert, andere als die zugelassenen 
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Räume zum Betrieb verwendet oder nicht zugelassene Getränke oder Spei-
sen verabreicht oder sonstige inhaltliche Beschränkungen der Erlaubnis nicht 
beachtet,  

2. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter Auflagen nach § 5 Abs. 1 nicht 
innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt,  

3. der Gewerbetreibende seinen Betrieb ohne Erlaubnis durch einen Stellvertre-
ter betreiben läßt,  

4. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter Personen entgegen einem nach 
§ 21 ergangenen Verbot beschäftigt,  

5. der Gewerbetreibende im Fall des § 4 Abs. 2 nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Berufung den Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbringt,  

6. der Gewerbetreibende im Fall des § 9 Satz 3 nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Ausscheiden des Stellvertreters den Nachweis nach § 4 Abs. 1 
Nr. 4 erbringt,  

7. die in § 10 Satz 1 und 2 bezeichneten Personen nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der Weiterführung den Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbrin-
gen. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 Nr. 1, 2 und 4 gelten entsprechend für die Rücknahme und den 
Widerruf der Stellvertretungserlaubnis. 

§§ 16 und 17 

[weggefallen] 

§ 18 Sperrzeit 

(1) Für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten kann durch 
Rechtsverordnung der Landesregierungen eine Sperrzeit allgemein festgesetzt werden. In der 
Rechtsverordnung ist zu bestimmen, daß die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Be-
dürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe verlän-
gert, verkürzt oder aufgehoben werden kann. Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden oder andere Behörden übertragen. 

(2) [weggefallen] 

§ 19 Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke 

Aus besonderem Anlaß kann der gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Getränke vorüber-
gehend für bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder teilweise 
verboten werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
erforderlich ist. 

§ 20 Allgemeine Verbote 

Verboten ist, 

1. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel durch Automa-
ten feilzuhalten,  
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2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene 
zu verabreichen,  

3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von 
Getränken abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung von Getränken 
die Preise zu erhöhen,  

4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Be-
stellung alkoholischer Getränke abhängig zu machen oder bei der Nichtbestel-
lung alkoholischer Getränke die Preise zu erhöhen. 

§ 21 Beschäftigte Personen 

(1) Die Beschäftigung einer Person in einem Gaststättenbetrieb kann dem Gewerbetreibenden 
untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person die für ihre 
Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

(2) Die Landesregierungen können zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zum Schutze 
der Gäste durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Zulassung, das Verhalten und die 
Art der Tätigkeit sowie, soweit tarifvertragliche Regelungen nicht bestehen, die Art der Ent-
lohnung der in Gaststättenbetrieben Beschäftigten erlassen. Die Landesregierungen können 
durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

(3) Die Vorschriften des § 26 des Jugendarbeitsschutzgesetzes bleiben unberührt. 

§ 22 Auskunft und Nachschau 

(1) Die Inhaber von Gaststättenbetrieben, ihre Stellvertreter und die mit der Leitung des Be-
triebes beauftragten Personen haben den zuständigen Behörden die für die Durchführung die-
ses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung des Betriebes beauftragten Perso-
nen sind befugt, Grundstücke und Geschäftsräume des Auskunftspflichtigen zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und in die geschäftlichen Unterlagen des Aus-
kunftspflichtigen Einsicht zu nehmen. Der Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen nach 
Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zi-
vilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§ 23 Vereine und Gesellschaften 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschank alkoholischer Getränke finden auch 
auf Vereine und Gesellschaften Anwendung, die kein Gewerbe betreiben; dies gilt nicht für 
den Ausschank an Arbeitnehmer dieser Vereine oder Gesellschaften. 

(2) Werden in den Fällen des Absatzes 1 alkoholische Getränke in Räumen ausgeschenkt, die 
im Eigentum dieser Vereine oder Gesellschaften stehen oder ihnen mietweise, leihweise oder 
aus einem anderen Grunde überlassen und nicht Teil eines Gaststättenbetriebes sind, so finden 
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die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 5, 6, 18, 22 sowie des § 28 Abs. 1 
Nr. 2, 6, 11 und 12 und Absatz 2 Nr. 1 keine Anwendung. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, 
daß auch andere Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden, wenn durch den Ausschank 
alkoholischer Getränke Gefahren für die Sittlichkeit oder für Leben oder Gesundheit der Gäs-
te oder der Beschäftigten entstehen. 

§ 24 Realgewerbeberechtigung 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf Realgewerbeberechtigungen Anwen-
dung mit Ausnahme der Vorschriften über die Lage der Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) und über 
das öffentliche Interesse hinsichtlich der Verwendung der Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 3). Realge-
werbeberechtigungen, die drei Jahre lang nicht ausgeübt worden sind, erlöschen. Die Frist 
kann von der Erlaubnisbehörde verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

(2) Die Länder können bestimmen, daß auch die in Absatz 1 ausgenommenen Vorschriften 
Anwendung finden, wenn um die Erlaubnis auf Grund einer Realgewerbeberechtigung für ein 
Grundstück nachgesucht wird, auf welchem die Erlaubnis auf Grund dieser Realgewerbebe-
rechtigung bisher nicht ausgeübt wurde. 

§ 25 Anwendungsbereich 

(1) Auf Kantinen für Betriebsangehörige sowie auf Betreuungseinrichtungen der im Inland 
stationierten ausländischen Streitkräfte, der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der in Ge-
meinschaftsunterkünften untergebrachten Polizei finden die Vorschriften dieses Gesetzes kei-
ne Anwendung. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Personenwagen von Eisenbahnunternehmen 
und anderen Schienenbahnen, Schiffe und Reisebusse, in denen anläßlich der Beförderung 
von Personen gastgewerbliche Leistungen erbracht werden. 

(2) Auf Gewerbetreibende, die am 1. Oktober 1998 eine Bahnhofsgaststätte befugt betrieben 
haben, findet § 34 Abs. 2 Satz 1 entsprechende Anwendung; die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Anforderungen an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung der zum Betrieb des 
Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume gelten als erfüllt. § 34 
Abs. 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß die Anzeige nach Satz 4 innerhalb von zwölf 
Monaten zu erstatten ist. 

§ 26 Sonderregelung 

(1) Soweit in Bayern und Rheinland-Pfalz der Ausschank selbsterzeugter Getränke ohne Er-
laubnis gestattet ist. bedarf es hierfür auch künftig keiner Erlaubnis. Die Landesregierungen 
können zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung durch Rechtsverord-
nung allgemeine Voraussetzungen für den Ausschank aufstellen, insbesondere die Dauer des 
Ausschanks innerhalb des Jahres bestimmen und die Art der Betriebsführung regeln. Die 
Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbe-
hörden übertragen. 

(2) Die in Bayern bestehenden Kommunbrauberechtigungen sowie die in Rheinland-Pfalz 
bestehende Berechtigung zum Ausschank selbsterzeugten Branntweins erlöschen, wenn sie 
seit zehn Jahren nicht mehr ausgeübt worden sind. 
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§ 27  

[weggefallen] 

§ 28 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne die nach § 2 Abs. 1 erfor-
derliche Erlaubnis 

1. ein Gaststättengewerbe betreibt, 

2. einer Auflage oder Anordnung nach § 5 oder einer Auflage nach § 12 Abs. 3 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

3. über den in § 7 erlaubten Umfang hinaus Waren abgibt oder Leistungen er-
bringt, 

4. ohne die nach § 9 erforderliche Erlaubnis ein Gaststättengewerbe durch einen 
Stellvertreter betreibt oder in einem Gaststättengewerbe als Stellvertreter tätig 
ist, 

5. die nach § 4 Abs. 2, § 9 Satz 3 oder § 10 Satz 3 erforderliche Anzeige nicht o-
der nicht unverzüglich erstattet, 

5a. entgegen § 13 Abs. 2 den Namen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Wei-
se angibt, 

6. als Inhaber einer Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder öffentlichen Vergnü-
gungsstätte duldet, daß ein Gast nach Beginn der Sperrzeit in den Betriebsräu-
men verweilt, 

7. entgegen einem Verbot nach § 19 alkoholische Getränke verabreicht, 

8. einem Verbot des § 20 Nr. 1 über das Feilhalten von Branntwein oder überwie-
gend branntweinhältigen Lebensmitteln zuwiderhandelt oder entgegen dem 
Verbot des § 20 Nr. 3 das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von 
Getränken abhängig macht oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 4 das Ve-
rabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung alkoholischer Getränke 
abhängig macht, 

9. entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 2 in Ausübung eines Gewerbes alkoholische 
Getränke verabreicht oder in den Fällen des § 20 Nr. 4 bei Nichtbestellung alko-
holischer Getränke die Preise erhöht, 

10. Personen beschäftigt, deren Beschäftigung ihm nach § 21 Abs. 1 untersagt 
worden ist, 

11. entgegen § 22 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, den Zutritt zu den für den Betrieb benutzten Grundstücken und 
Räumen nicht gestattet oder die Einsicht in geschäftliche Unterlagen nicht ge-
währt, 

12. den Vorschriften einer auf Grund der §§ 14, 18 Abs. 1, des § 21 Abs. 2 oder des 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
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1. entgegen § 6 Satz 1 keine alkoholfreien Getränke verabreicht oder entgegen 
§ 6 Satz 2 nicht mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer als das bil-
ligste alkoholische Getränk verabreicht,  

2. [weggefallen]  
3. [weggefallen]  
4. als Gast in den Räumen einer Schankwirtschaft, einer Speisewirtschaft oder 

einer öffentlichen Vergnügungsstätte über den Beginn der Sperrzeit hinaus 
verweilt, obwohl der Gewerbetreibende, ein in seinem Betrieb Beschäftigter 
oder ein Beauftragter der zuständigen Behörde ihn ausdrücklich aufgefordert 
hat, sich zu entfernen. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den. 

§ 29 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erläßt mit Zustimmung des Bundesrates die 
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften. 

§ 30 Zuständigkeit und Verfahren 

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können die für die Ausführung 
dieses Gesetzes und der nach diesem Gesetz ergangenen Rechtsverordnungen zuständigen 
Behörden bestimmen; die Landesregierungen oder die von ihnen durch Rechtsverordnung 
bestimmten obersten Landesbehörden können ferner durch Rechtsverordnung das Verfahren, 
insbesondere bei Erteilung sowie bei Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen und bei 
Untersagungen, regeln. 

§ 31 Anwendbarkeit der Gewerbeordnung 

Auf die den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegenden Gewerbebetriebe finden die Vor-
schriften der Gewerbeordnung soweit Anwendung, als nicht in diesem Gesetz besondere Be-
stimmungen getroffen worden sind; die Vorschriften über den Arbeitsschutz werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 32 Erprobungsklausel 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Erprobung vereinfa-
chender Maßnahmen, insbesondere zur Erleichterung von Existenzgründungen und Betriebs-
übernahmen, für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren Ausnahmen von Berufsausübungsre-
gelungen nach diesem Gesetz und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen zuzulassen, 
soweit diese Berufsausübungsregelungen nicht auf bindenden Vorgaben des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts beruhen und sich die Auswirkungen der Ausnahmen auf das Gebiet des 
jeweiligen Landes beschränken. 

§ 33 [Änderung anderer Vorschriften] 

[In Neubekanntmachung nicht aufgenommen] 

§ 34 Übergangsvorschriften 



 Anhang 

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis oder Gestattung gilt im bisherigen 
Umfang als Erlaubnis oder Gestattung im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz eine Erlaubnis erforderlich ist, gilt sie demjenigen als erteilt, 
der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Erlaubnis oder Gestattung eine nach diesem Gesetz 
erlaubnisbedürftige Tätigkeit befugt ausübt. In den Fällen des Artikels 2 Abs. 1 des Ersten 
Teils des Vertrages zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen 
(BGBl. 1955 II S. 405) gilt die Erlaubnis auch demjenigen erteilt, der eine nach diesem Ge-
setz erlaubnisbedürftige Tätigkeit innerhalb eines Jahres vor Inkrafttreten des Gesetzes befugt 
ausgeübt hat, ohne daß ihm die Ausübung der Tätigkeit bei Inkrafttreten des Gesetzes unter-
sagt war. 

(3) Der in Absatz 2 bezeichnete Erlaubnisinhaber oder derjenige, der eine vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis nicht nachweisen kann, hat seinen Betrieb der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Die Erlaubnisbehörde bestätigt dem Gewerbetreibenden kostenfrei und 
schriftlich, daß er zur Ausübung seines Gewerbes berechtigt ist. Die Bestätigung muß die Be-
triebsart sowie die Betriebsräume bezeichnen. Wird die Anzeige nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstattet, so erlischt die Erlaubnis. 

§ 35 Bezugnahme auf Vorschriften 

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Bundesrechts auf Vorschriften des Gaststättenge-
setzes vom 28. April 1930 Bezug genommen wird, beziehen sich diese Verweisungen auf die 
entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

§ 36 [Änderung anderer Vorschriften] 

[In Neubekanntmachung nicht aufgenommen] 

§ 37 

[weggefallen] 

§ 38 [Inkrafttreten] 
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Hygiene in Großküchen 
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HK: Lebensmittelrecht 

 
Vom Acker bis zum Teller 

Die Europäische Union will mehr Schutz für den Verbraucher. Bereits Anfang dieses 
Jahres hat sich daher im Lebensmittelrecht einiges geändert. Weitere Änderungen 
kommen zum 1. Januar 2006 hinzu. Lebensmittelunternehmen werden dadurch vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

Ob Restaurant, Pizzaservice, Lebensmitteleinzelhändler oder -hersteller: Jeder Unternehmer, 
der Lebensmittel produziert, verarbeitet, lagert, transportiert oder verkauft, muss das Lebens-
mittelrecht einhalten. Mit dem voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in Kraft tretenden Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetz wird die EU-Basisverordnung 178/2002, die bereits seit 
Anfang 2005 gilt, ergänzt. Dieses Gesetz regelt unter anderem die Anforderungen an Le-
bensmittel- und Futtermittelsicherheit, Risikoanalyse, Vorsorgeprinzip und Rückverfolgbar-
keit. Dies bedeutet unter anderem, dass die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht der Unter-
nehmer deutlich steigen. Ziel ist es, mehr Sicherheit für den Verbraucher zu gewährleisten, 
vom Acker und Stall bis zum Teller. 

Ein wichtiger Punkt ist die Rückverfolgbarkeit. Danach müssen Lebensmittelunternehmen 
künftig in der Lage sein, jede Person festzustellen, von der sie ein Lebens- oder Futtermittel 
erhalten haben. Diese Rückverfolgbarkeit muss in allen Produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen sicher gestellt sein. Die Verantwortung dafür trägt der Unternehmer. Aller-
dings ist dieser jeweils nur für eine Vor- und eine Nachstufe verantwortlich. Er muss entspre-
chende Systeme und Verfahren bereitstellen und wichtige Daten wie beispielsweise Lieferan-
ten, Ein- und Ausgangsdatum, Art des Erzeugnisses und Menge beim Wareneingang und Wa-
renausgang schriftlich festhalten. 

Die praktische Umsetzung der neuen Vorgaben wird nicht immer leicht sein, sagt Frank 
Döblitz, Lebensmittelkontrolleur des Verbraucherschutzamtes Hamburg-Nord. Relativ ein-
fach sei dies noch bei einem Gastronomiebetrieb zu gewährleisten, so Döblitz: „Dort müssen 
lediglich Belege wie Lieferscheine und Gesamtrechnungen aufbewahrt werden. Wichtig ist 
dabei, dass die Originalbelege im Betrieb bleiben und nicht an Dritte, wie beispielsweise den 
Steuerberater, weitergegeben werden.“ 

Schwerer werde es hingegen bei Im- und Exportunternehmen, insbesondere bei großen Char-
gen miteinander vermischter Bestandteile, wie zum Beispiel Curry-Pulver. „So müssen bei-
spielsweise bei einer Tankfüllung Gewürzmischung sämtliche Hersteller schriftlich festgehal-
ten werden.“ 

Die EU hat weitere Verordnungen zum Lebensmittelrecht verabschiedet, das so genannte 
„EU-Hygienepaket“. Darin enthalten sind unter anderem die „Grundhygiene-Verordnung mit 
spezifischen Vorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs“. Danach unterliegen auch 
Futtermittel künftig einer stärkeren Beobachtung. Die Verordnung, durch die unter anderem 
die deutsche Lebensmittelhygiene-Verordnung ersetzt wird, tritt zum 1. Januar 2006 in Kraft. 

Neu ist, dass die Unternehmen ab dem Jahr 2006 nicht mehr nur für eine Reihe von Kontroll-
maßnahmen selbst zuständig sind, sondern diese Schritte auch dokumentieren müssen. So 
muss jeder Lebensmittelunternehmer alle biologischen, physikalischen und chemischen Pro-
duktionsabläufe auf potenzielle Gefahren hin untersuchen. „Diese kritischen Punkte müssen 



 Anhang 

auf ständige Verbesserung hin überprüft werden“, erklärt Döblitz. „Weil Produkte und Ar-
beitsabläufe in jedem Unternehmen unterschiedlich sind, gibt es für diesen Prozess kein all-
gemein gültiges Konzept.“ 

Auch für Gaststättenbetreiber ist das neue Lebensmittelrecht wichtig. Aber dadurch, dass seit 
Juli 2005 nur noch Betriebe mit Alkoholausschank eine Gaststättenkonzession benötigen, ist 
ein großer Teil der Unternehmer nun nicht mehr verpflichtet, am Gaststättenunterricht teilzu-
nehmen, in der die Grundzüge des Lebensmittelrechtes vermittelt werden. „Um so wichtiger 
ist es, dass sich Inhaber und Geschäftsführer eigenständig mit dem neuen Lebensmittelrecht 
auseinandersetzen“, so Döblitz. 

Unterstützung finden Unternehmen beispielsweise bei Lebensmittelkontrolleuren und Sach-
bearbeitern der Bezirksämter oder spezialisierten Unternehmensberatern. Je nach Größe des 
Betriebes muss der Unternehmer abwägen, ob er die Hilfe des zuständigen Amtes in An-
spruch nimmt oder ob er sich an ein auf dieses Thema spezialisiertes Unternehmen wendet. 

Auch bei den behördlichen Kontrollen ändert sich einiges. Je sicherer die Prozesssteuerung in 
einem Betrieb ist, desto seltener kontrolliert die Behörde. Bei einem gut geführten Betrieb 
können sich daher Kontrollzyklen von bis zu drei Jahren ergeben. 

Lebensmittelkontrolleure sollen zudem künftig nicht nur Kontrollfunktion haben, sondern 
auch als kompetenter Ansprechpartner für die Unternehmen fungieren. Um die erforderliche 
Qualifikation der Kontrolleure zu gewährleisten, werden die Voraussetzungen für diesen Be-
ruf durch die neue Lebensmittelkontrolleurverordnung erhöht. So ist jetzt beispielsweise ein 
Berufsabschluss im Lebensmittelbereich Voraussetzung für den Beginn der zweijährigen 
Ausbildung zum Kontrolleur. 

Britta Heegardt | britta.heegardt@hk24.de | Telefon 36 13 8 317 
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Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
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